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der Industrie-und-Handels-Kammer die Verträge be
stätigt haben. Die Produktion darf nur im Umfang der 
bestätigten Verträge durchgeführt werden.

(6) Der Staatssekretär für örtliche Wirtschaft kann 
für bestimmte Warengruppen eine erleichterte Methode 
der Vorlage der Verträge zulassen; soweit es sich hier
bei um Konsumgüter, handelt, ist die Zustimmung des 
Ministeriums für Handel und Versorgung erforderlich.

§ 4
Materialzuweisung

(1) Bei der Aufstellung der Materialanforderung ist 
besonders zu beachten, daß die privaten Industrie
betriebe vorrangig die Möglichkeit der Materialversor
gung aus örtlichen und inneren Reserven ausnutzen 
müssen. Auf den Bedarfsanforderungen ist außer dem 
errechneten Materialbedarf der Anteil anzugeben, der 
aus inneren und örtlichen Reserven, aus eigenen Be
ständen sowie durch eventuelle Zulieferungen von 
fremden Auftraggebern gedeckt wird.

(2) Die Zuweisung der zur Durchführung der Pro
duktion benötigten Materialien erfolgt auf der Grund
lage von staatlich bestätigten Materialverbrauchs
normen im Rahmen des Materialplanes und der be
stätigten Verträge.

(3) Die privaten Industriebetriebe erhalten nur Kon
tingente über Materialien, die im eigenen Betrieb ver
arbeitet werden. Sie sind nicht berechtigt, das ihnen 
zugewiesene Material außerhalb des eigenen Betriebes 
weiterverarbeiten zu lassen, ausgenommen notwendige 
Vor- oder Nachbearbeitung (Lohnbearbeitung), falls 
diese in einem anderen Betrieb vorgenommen werden 
muß. In begründeten Ausnahmefällen kann die Abtei
lung örtliche Wirtschaft beim Rat des Kreises, in 
Fällen von überkreislicher Bedeutung die Abteilung 
örtliche Wirtschaft beim Rat des Bezirkes Ausnahme
regelungen zulassen.

§ 5
Bindung der Produktion durch die Bezirksdirektionen 

der Industrie-und-Handels-Kammer

(1) Die Bezirksdirektionen der Industrie-und-Han
dels-Kammer sind berechtigt, mit den privaten Indu
striebetrieben Vereinbarungen über den Absatz ihrer 
Erzeugnisse zu treffen. Zur Erfüllung dieser Verein
barungen weisen die Bezirksdirektionen der Industrie- 
und-Handels-Kammer dem Herstellerbetrieb die Ab
nehmer nach, mit denen dieser die konkreten Liefer
verträge entsprechend § 2 abzuschließen hat.

(2) Die Materialzuweisung erfolgt in diesem Falle 
nur auf Grund der Verträge, die mit den von den 
Bezirksdirektionul der Industrie-und-Handels-Kammer 
benannten Abnehmern geschlossen worden sind.

§ 6
Änderung und Aufhebung der Verträge

(1) Der Vertrag ist zu ändern oder aufzuheben, wenn 
die staatlichen Aufgaben des Betriebes der volks
eigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft als Be
steller geändert oder zurückgezogen werden. Der Be
steller hat die Änderung oder Aufhebung des Ver
trages der zuständigen Bezirksdirektion der Industrie- 
und-Handels-Kammer mitzuteilen.

(2) Die Vertragspartner können, auch wenn die 
staatlichen Aufgaben nicht geändert werden, eine 
Änderung oder Aufhebung des Vertrages vereinbaren, 
wenn hierdurch die Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
nicht gefährdet wird. Die Vereinbarung über die Auf
hebung eines Vertrages ist der Bezirksdirektion der 
Industrie-und-Handels-Kamme»’ anzuzeigen.

(3) Der Vertrag kann gegen den Willen eines der 
Vertragspartner durch übereinstimmende Anweisung 
des Rates des Bezirkes und des Planträgers, dem der 
Betrieb der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirt
schaft untersteht, geändert oder aufgehoben werden.

(4) Die Bezirksdirektionen der Industrie-und-Han- 
dels-Kammer haben bei Vertragsänderung die bereits 
zugewiesenen Materialkontingente auf andere laufende 
Verträge anzurechnen oder zurückzuziehen. Ist der 
Betrieb bereits im Besitz des Materials, sind wegen 
dessen Weiterverwendung entsprechende Anweisungen 
zu geben.

(5) Aufhebung oder Änderung von Verträgen bedür
fen der Schriftform.

§ 7
V er tragsstreit igkeit cn

(1) Streitfälle, die beim Abschluß, der Durchführung, 
Änderung oder Aufhebung der Verträge gemäß § X 
entstehen, entscheidet das Staatliche Vertragsgericht, 
sofern der Besteller ein Betrieb der volkseigenen und 
ihr gleichgestellten Wirtschaft ist.

(2) Streitfälle, die sich aus den übrigen gemäß § 1 
geschlossenen Verträgen ergeben, entscheiden die Ge
richte.

§ 8
Strafbestimmungen

(1) Wer als Leiter eines privaten Industriebetriebes 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Bestimmungen 
dieser Verordnung

1. ihm aus staatlichen Fonds zugewiesenes Material 
außerhalb seines eigenen Betriebes verarbeiten 
läßt,

2. der Meldepflicht bei Änderung oder Aufhebung von 
Verträgen nicht nachkommt,

3. die Produktion ohne bestätigte Verträge aufnimmt 
oder durchführt,

wird mit einer Ordnungsstrafe bis zu 500 DM bestraft.

(2) In schweren Fällen erfolgt eine Bestrafung nach 
§ 9 der Verordnung über die Bestrafung von Verstößen 
gegen die Wirtschaftsordnung (Wirtschaftsstrafverord
nung) in der Fassung vom 29. Oktober 1953 (GBl.
S. 1077).

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens ist die Abteilung örtliche Wirtschaft beim Rat 
des Kreises zuständig.
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(4) Für den Erlaß des Ordnungsstrafbescheides und 

die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens gelten 
die Bestimmungen der Verordnung vom 3. Februar 1955 
über die Festsetzung von Ordnungsstrafen und die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I
S. 128).


